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Satzung 

über die Form der 

öffentlichen Bekanntmachungen 

(Bekanntmachungssatzung) 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 24. Mai 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) und des § 1 Abs. 1 

Satz 2 der Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung der Gemeindeord-

nung für Baden-Württemberg (DVO GemO) in der Fassung vom 11. Dezember 2000 

(GBl. 2001, S. 2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Oktober 2015 (GBl. S. 870, 

875) hat der Gemeinderat der Gemeinde Walzbachtal folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 Öffentliche Bekanntmachung 

 

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Walzbachtal erfolgen durch Bereit-

stellung im Internet unter www.walzbachtal.de, soweit gesetzlich nichts anderes 

bestimmt ist. Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag der Bereitstellung. 

 

(2) Die öffentlichen Bekanntmachungen können im Rathaus der Gemeinde Walzbach-

tal, Wössinger Str. 26-28, 75045 Walzbachtal während der Sprechzeiten kostenlos 

eingesehen werden und sind gegen Kostenerstattung als Ausdruck zu erhalten. 

Ausdrucke der öffentlichen Bekanntmachung können unter Angabe der Be-

zugsadresse gegen eine Gebühr auch postalisch zugesandt werden.  

 

(3) Zu Informationszwecken wird die öffentliche Bekanntmachung nach Abs. 1 Satz 1 

zusätzlich durch Einrücken in das Amtsblatt der Gemeinde Walzbachtal bereitge-

stellt. 

 

(4) Abweichend von Absatz 1 erfolgen öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde 

zu Bauleitplänen im Amtsblatt der Gemeinde Walzbachtal und ergänzend durch 

Bereitstellung im Internet gemäß Absatz 1. Als Tag der Bekanntmachung gilt der 

Erscheinungstag des Amtsblattes. 

 

§ 2 Inkrafttreten 

 

Die Satzung tritt am 01.04.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Form 

der öffentlichen Bekanntmachung vom 26.10.2000 außer Kraft. 

 

 

Walzbachtal, 27.03.2023 

 
    Timur Özcan 

- Bürgermeister- 



Hinweis:  

 

Nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg gilt die Satzung, die 

unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder 

auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Be-

kanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn  

 

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,  

 

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 Gemeindeordnung widersprochen 

hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbe-

hörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder 

Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, 

der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch geltend gemacht 

worden ist.  

 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach 

Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
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